
4.( • .Beiblatt 

10!A.B, 

zu 11/ J 

18. September 1959 

Die Abgeordneten Dr. H e t zen aue r und G9n~ssen haben am 

21 0 Juli an den Bundesminister für Justiz eine Anfrage gerichtet, betreffend 

die Strafverfahren 

1) gegen JohaTL."1 Zirngast und Maria Unterberger wegen Mordverdachtes 

(Schwurgericht Graz), 

2) gegen Franz Weinauer wegen Betruges~ Verleumdung und Vergehens gegen 

die Sicherheit des Lebc:ms (SchöffeLger~cht St., Pöl teE). 

Diese Anfrage beantwortet J3undescinister für Just:.z Dr. T s c h ade k 

wie f:::lgt; 

L Strafsache g?geYLrgari§:_U:::'LJ~r·b§.!,ger und Anton 7drn~ast~ 

Die in der Anfrace ervlähnte blutgetränkte Schürze wurde am 10. Juni 1956 

von einer Bewohnerin des Gasthofes 'IDrei Haken 11 in Graz ir: der untersten Lade -

einer in ihrem Zimme:c< baf:;'ndlichen Kommode geruaden. 

In diesem Zeitpunk'~ War 8in St2~afverfahre~1. gege:1. Maria onterberger und 

Anton Zirngast noch nicht anhängig. Die Auffindung der Schürze konnte daher zu­

nächst auch mit einem snlchen nicht in Zusammenhang gebracht werden. Die erwähnte 

Schürze wurde daher von der Bundespolizeidirektion Graz dem Institut für gericht­

liche Medizin der Universität Grsz ohn.8 weiteren Auftrag übermittelt. Dort konnte 

festgestell t werden!, dass die Schül'ze reichlich mitMenschenblut der Blutgruppe A 

getränkt war., Die Schürze wurde damals auch photographiert und ein Farbdiaposi ti v 

hergestellt ~ 

Der zuständige UntersuchungsrichteJ:' erfuhr- e}:st im Herbst 1958 VC'ln der 

seinerze1_tigen Auffindung dj 88er Sct;}JT,e c.n.d kam zu eiern Ergebnis, dass ein Zusam­

menhang mit dem bei ihm arhängjgE:~J. Strafverfahren· gegs:'l J:Jlaria Unterberger und 

Anton Zirneast bestehen kÖY-~I'-eft Da-::'ül', dass der Untercuc':lnngsrichter von dieser 

Ta tsache erst verhäl tnism'issj_g s "Eit K81Eltnis ~rlargts" war auch der Umstand von 

.Bedeutung, dass de:>:- seinerzeitige Fu.rd der blutgetränlc-'.;en Schürze von Organen 

der Bundespo1izeidirekti0l1 Graz h~2rb8i-cet wurds;, mii: c~.er Aufklärung des Ver8G. 1: 

schwil1dens des Emmerich Ziegler. l.'.nd dE;)~ späteren Einleitung eines Strafverfahrens 

gegen J!aria Unterbe:~ger und Anton Z:Lrng-ast jedoc':l die Frhebungsabtei1ung des Landes-

gendarmeriekcmma~doG für S~eiermark ~efasst war, 
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Als der Untersuchungsrichter nunmehr beim Institut für gerichtliche 

Medizin der Universität Graz um Übersendung der e~Nähnten Schürze ersuchte, stell­

te sich heraus, dass diese dort nicht mehr auffjndbar war. :Die Schürze ist dem­

nach nicht während ihrer Verwahrung beim Landesgericht für Strafsachen Graz, 

srnde!'n vielmehr im Institut für gerichtliche lVIedizin der Uni versi tät Graz ver­

schwundene Für das Strafverfahren, insbesondere für die Hauptverhandlung vor 

deill Gesch"vVorJ,-engE':'icht konnte die Schürze an Hand des seinerzeithergestell ten 

li'arbdiap,)si tiv8 !'ekonstruiert v'IJerden, s0dass der Fortgang des Verfahrens hiedurch 

nicht beeinträchtigt wurde~ 

1L den Effekten des Anton Zirngast, der früher in dem vnrerwähnten Gast­

hof "]rei HakenIl in Graz als Hausbursche beschäftigt war, wurde bei der Durch­

suchung 2.uch eiI.l Messer gefunden. dessen Klinge du:::ch eine selbstverfertigte 

Pp,pierscheide geschützt war. Zur P-('lj:f'l]'1 t:,,_ ,:;" PC1 ",~('l:c 03.':lei allenfalls um das zur 

Veriibung der ~l[crdtat verwendete i,[esser handeln könnte. wurden Messer und. Papier­

scheide nach Blutspuren untersucht. Bei dieser, unter Zuhilfenahme chemischer 

Substanzen vClrgen::mmenen Untersuchung löste sich die e~Nähnte Papierscheide aufo 

Ihre Vernich-LLmg ist also weder auf ein Verf:)~hulde~l von Organen des Instituts 

für gerichtliche Medizin der Universität Graz noch 70n solchen des Landesgerich~ 

tes für S~~rRfsachen Graz-, sondern vielmehr auf einen chemischen Prozess zurück­

zuführen" 

J:hch vc,r Einle=_tung der Voruntersuchung wegen Verbreehens des 1I1ordes 

nach den §§ 134 ff, StGr war gegen Anton Zirngast beim Landesgericht für Straf­

sache:l G:C8.'Z ein Verfahren we.gen Verbrechens der Schändung nach § 128 StG. anhän­

gig, da Zirngast verdächtig war, die minderjährige Tochter seiner Lebensgefährtin 

Maria UntcrjeTger,namens Gerda Kreuzer, wiederholt geschändet zu haben. :Dieses 

Verfahren ,vu):de f'päter in die Strafsac~le wegen ;V'[ordes einbezogen. Nachdem der 

ci';_eshezügliche Strafe.kt anverschieo.en? ]ienststellon ~nd Sachverständige ver­

G~lidet würden w~rJ wurde später festges~eli~, uabB ~er einhezogene Akt 

(,Jetr.?f±"3Dd das Ve:~brechen der Schändung) in Verstos3 geraten War. Da die Bestand­

teile d.ieses Aktes jedoch schon seinerzeit mit Rücksl.cht auf ein Ilarallel laufen­

des Verfahren gegen die jugendliche Gerda Kreu'Zer in zweifacher Ausfertigung her­

gef:;teJ.l t 'worden ViTaren, hatte der Verlust dieses einbezogenen Aktes auf das Ver­

fahren cm sich" :ü1.sbesondere jedoch auf etie V01'UL-~8T.Suchung wegen des Verbrechens 

des Mordes nicht den geringsten Einfluss. 

Wenn in der in der Anfrage zitierten Pressemeldung schliesslich behauptet 

wird! dasG in der vorliegenden Strafsache Zeugenprotokolle von den Zeugen nicht 

eigenhändig urLte.::f8rtigt worden seien: S0 entspricht dies nicht den Tatsachen. 
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In sämtlichen Bänden des betreffenc.eE Strafaktes scheint kein einzigeS 

mit einem Zeugen aufgennmmenesProtokloll auf~ das nicht auch von diesem Zeugen 

eigenhändig unterfertigt worden wä:::-e. Die erwähnte Meldung dürfte darauf zuriick­

zuführen sein) dass im Zuge d8~' VoruntersuchUl~g gegeE l\!1aria Unterberger und 

Anton Zirngast ein ~JJ:i thäftling des letzterens r.arr,en.3 Karl Turza~ dem Unter­

suChungsrichter mitteilen liess! dass er in der vorliegenden S,trafsache eine 

Mitteilung zu machen habe, Dazu ist zu bemerken; dass es sich bei Turza. um einen 

dre:,iundc.reissigm3.1 vorbestraften Gewohnheitsve::1.:J:::-echer handelte. Der Unter­

suchungsrichter liess ihn vorführen und hielt seine Angaben in Form eines Amts­

vermerkes fest. Die Bestimmung der Art und W"üse s ic1 der im Rahmen einer Vor­

untersuchung für das Verfahren erhebliche Tatsacheh in den Akten festgehalten 

werden J ist jedoch ausschliesslich Sache des Untersuchungsrichters3 daher eine 

Angelegenheit der Rechtsprechu~lg< 

Hiezu gehärt auch die Entpcheidung darüber~ob eine bestimmte Person 

im Rahtne:a der Voruntersuchung als Zeuge vernommen TI/erden soll oder nicht. 

Wenn schliesslich die längere Dauer der vo:'.~l tegenden Voruntersuchung 

hervorgehoben wird, S0 ist dazu zu bemerken, dass im Laufe des Verfahrens meh·· 

rere medizinische! chemische und kriminologische S3chvorständige beigezogen 

werden mussten und die vcm den Sicherhei ts:)rgancn d.u:t'Ghzuführenden Erheq,Ungen 

sich fast ül1er daR ganze Bundesland Steiermark zu er;3trecken hatten. Vor allem 

auf die Schwierigkeiten und die lange Zeitdauer bei d9r Erstattung der Gutachten 

durch die Sachverständigen ist es zur-u.ckzufLihren s (:,,"'J8 nicht früher eine Haupt­

verhandlung vor dem Geschvvornengericht ange()rdn.et werc~en konnte. Im übrigen ist 

zu bemC'rken~ dc,ss die Geschwornen die cln Si::3 gestel:l. tcn Fragen in der Richtung 

des Verbrechens des Ivlordes bezüglich der Angekle,gtGl Unterberger und Zirngast 

rl'L't vie:>:, Ja,·· und. vier NeiYir··:;;timmen beantworte-':;en., c'Od3SS sich zeigt, dass die 

durchgeführte eiilgehende Vo:."'Jnte:csuchungund dia EY·:1.'jb'l..ng der Anklage wegen 

Verbrechens des l\l[ordes durchaus der Sachlage entsp::::-ccben hat. Zufolge des erwähn.·· 

ten Wahrspruches der Geschwornen waren die beiden A~geklagten zwar von der Mord­

anklage freizusprechen, wurden jedoch wegen des Ve~b~ochens der Schändung bezie­

hungsweise der Beihilfe hiezu zu mehrjährigen schv-Jeren Kerkerstrafen verurteil t o 
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11. Strafsache gegen Franz Weinauerg 

In diesem Verfahren er~ies sich wegen der Notwendigkeit der Klärung 

medizinischer und kriminologischer Fragen gleichfalls die Heranziehung mehrerer 

Sachverständiger als notwendig. Hisbei wurde zunächst Universitätsprofessor 

Dr. Schwarzacher mit der Erstattung eines Gutachtens beauftragt, der aus diesem 

Grunde auch zeitraubende Untersuchungen anstellte und umfangreiche Vorarbeiten 

leistete, daslabschliessende Gutachten jedoch wegen seines im Jahre 1958 
p otz~lc~en· J 

erfolgten/Todes nicht mehr erstatten krmnte. Als Sachverständiger kam nun--

mehr Universi tätspr0fessor :Dr. Ereitenecker in Frage~ der auch sofort vom Unter-. 

suchungsrichter mit der GutaChtenserstattung betraut wurde, jedoch wegen seiner 

damaligen Tätigkeit als Sektionschef im Eundesministerium fü:.' soziale Verwal tung , 
19 

derart' überlastet war, dass er sich der :Durchführung dgr notwendigen Untersuchungen 

nicht sogleich unterziehen konnte. Professor Dr. Ereitenecker regte auch in der 

Folge die Eeiziehung eines kriminologischen Sachverständigen in der Person des 

Universitätsprnfessor Dr. Grassberger an. Dieser Anregung wurde auch entsprochen 

und unter Eeiziehung beider Sachverständiger wurdEnan Ort und Stelle mehrere 

Augenscheine abgehalten. Zur Untersuchung des Geisteszustandes des Eeschuldigten 

musste schliesslich noch Universitätsprofessor-Dr. Stumpfl herangezogen werden~ 

Dazu kommt, dass der Eeschuldigte Franz VJ"einauer selbst durch seine 

stets wechselnde Verantwortung d~e Durchführung der Voruntersuchung sehr er­

schwerte, sodass sich die Notwendigkeit ergab, die von ihm dargestellten ver­

schiedenen Versionen über die Geschehnisse anlässlich des Ablebens seiner Gattin 

lVIaria Weinauer im einzelnen genau zu prüfen und jeweils hierüber Zeugen- und 

Sachverständigenbeweise aufzunehmen. 

Unrichtig ist jedenfalls die in der zitierten Pressemeldung aufgestellte 

Behauptung, w<lUach die wahre Todesursache der Maria Weinauer nicht habe geklärt 

werden können. Es konnte vielmehr einwandfrei geklärt werden, dass der Tod der 

lVIaria Weinauer durch Ertrinken in der Badewanne unterSchlafmitteleinwirkung 

eingetreten ist. ,Die Sachverständigen kamen zu dem Gutachten, dass ein Unglücks­

fall nicht ausgeschlossen werden kann. 

In der Hauptverhandlung vor dem Kreisgericht St. Pölten als Schöffenge-

richt wurde das medizinische Sachverständigengutachten des Universitätsprofessors Dr~ 

Breitpnecker verlesen und damit zum Gegenstand öffentlicher Verhandlung gemacht., 

Es war ausschliessl ich Sache des Schöffengerichtes und damit der Rechtsprechung, 

ob die persönliche Ladung des Sachverständigen für notwendig befunden wurde oder 
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nicht. Dazu ist zu bemerken~ dass dem Schöffengericht eine Anklage wegen 

Verbrechens des lVl~rdes ja nicht vnrlag. Franz ':lTeinauer wurde schliesslich mit 

Urteil vom 1. Juli 1959 wegen Verbrechens des Betruges, begangen durch falsche 

Zeugenaussage nach den §~ 197, 199 lit. a StG.~ des Verbrechens der Verleumdung 

nach § 209 StG. j des Vergehens gegen die Sicherheit c1es Lebens nach a.en 

'§§ 335j 337 lit. a StG. und der Ühertretung der Vernachlässigung des Kranken 

von Seite seiner Angehörigen nach § 3~0 StG. schuldig erkannt und zur Strafe 

des schweren Kerkers in der Dauer vor 2 Jahren verurteilt. 

Dieses Urteil ist überdies noch nicht in Rechtskraft erwachsen j da 

snwnhl der Verurteilte als auch der Staatsanwalt das Rechtsmi ttei. a.er Nichtig­

keitsbeschwerde und Berufung erhoben haben o 

2a der Anfrage der Herren AbgeordnetenDr. Het.zenauer und Genossen 

beehre ich mich daher zusammenfassend ililt~uteilen9 

1.) dals die in der Anfrage Zitierten Presseberichte den Sachverhalt 

entstell t j verzerrt und zum Teil völlig unrichtigvl'iedel'geben j und 

2,) dass das Bundesministerium fur Justiz irl de:n beiden vorliegenden 

Fällen, wie auch bei allen anderen schweren Kapitalvarhrechen j auf die Beendi­

gung der Voruntersuchung besonders hingewirkt ha-;; und den Strafverfahren be­

treffend schwere Kapitalverbrechen stets das besondere ~s.ugenmerk widmet. 'Da in 

den beiden erwähnten Fällen ein Verschulden oder eine Fahrlässigkeit gericht­

licher Organe an den in der Anfrage geschilderten Vorkomillnissen nicht festzu­

stellenwar" sehe ich mich zu aufsichtsbehördlichen Verfügungen nicht veran­

lasst. 

" 

-.-.-.-.-~-.-.-.-
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